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Artikel 43, Absatz 2: Die Renten werden gekürzt, soweit sie zu-
sammen mit den drei Vierteln des Jahreseinkommens sowie des an-
zurechnenden Teils des Vermögens die in Artikel 42 festgesetzten
Grenzen übersteigen
Die Anrechnung des Vermögens ist durch Artikel 60 der Voll-

zugsverordnung geregelt. Sobald das abgeänderte Gesetz in Kraft
tritt, wird der Bundesrat diese Bestimmung im Sinne einer weni-
ger starken Anrechnung des Vermögens abändern,

Bibliographie
Der unheilbare Kranke und seine Behandlung. Rektoratsrede

von Prof. Dr. Jakob Klaesi, Verlag Paul Haupt, Bern 1950.
Diese Rektoratsrede des Psychiaters an der Berner Hoch-

schule berührt auch Altersprobleme, Schon der Satz in d'er Ein-
leitung lässt aufhorchen: „Eine unheilbare Krankheit ist nicht
ohne weiteres ein Siechbett, sie ist ein Prüfstein — nicht eine
unüberwindliche Schranke, sondern ein Tor zu einer neuen Welt
— nicht ohne weiteres ein Fluch, vielmehr ein Aufgebot der
allerinnersten, ureigensten, wertvollsten Kräfte — und eine Be-
rufung."

Nach Prüfung verschiedener Definitionen gibt er dem sozia-
l e n Krankheitsbegriff den Vorzug. „Darnach bedeutet Krankheit
Nichtanpassungsfähigkeit an die Anforderungen des Lebens, Ver-
minderung oder Aufhebung der Arbeits- und Genussfähigkeit
infolge von Störungen und Ausfällen körperlicher oder seelischer
oder geistiger Funktionen oder körperlicher und seelisch-gei-
stiger." ,,Es hängt von der Erfindungs-, Behandlungs- und Er-
ziehergabe des Arztes ab, wie weit er einen unheilbaren Kranken
noch zu einer gewissen Arbeits- und Genussfähigkeit bringt und
den Anforderungen des Lebens genügen machen kann." „Krank-
heit in unserem Sinne ist eine durch physische und psychische
Störungen und Minderleistungen bedingte Erschwerung und
Schwächung der Persönlichkeitsverwirklichung."

Als Beispiel führt Klaesi das Alter an „das nicht zu den
unheilbaren Krankheiten zählt und dennoch für viele eine unauf-
haltsame Einbusse an Arbeitsfähigkeit und Genussfähigkeit zur
Folge hat und die Persönlichkeitsverwirklichung gefährdet."
Unter Anführung des Buches von A. L, Vischer „Das Alter als
Schicksal und Erfüllung" weist er darauf hin, „dass es nicht am
Alter als solchem liegt, ob man sich mit Klagen oder freundlicher
Ausgeglichenheit oder Lobrede äussert, sondern an der Art
und Weise, wie es erlebt und ausgekostet wird." Die Schrift ist
reich an Gedanken und Anregungen und verdient Beachtung.
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